
Stadt Rötha Ergänzungssatzung
nach § 34 Abs. 4 Satz1 Nr.3 BauGB
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Planzeichnung (Teil A)
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Textliche Festsetzungen fTeil B}
Maß der baulichen Nutzuna CS 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. 6 16. 17 und 20 BauNVOI

Die Srundflächenzahl (SRZ) Ist gemäß 5 17 BauNVO als Höchstgrenzen festgesetzt.

GRZ=0,3

Die Baugrenze darf nach § 23 Abs. 3 nicht überschritten werden.

Auf den Flächen ausserhalb der Baugrenzen, Jedoch innerhalb der Grundstücke, sind
Nebenanlagen, sowie eine Zufahrt nebst Steitplätzen im Sinne des § 14 BauNVO zugelassen,
soweit sie nach der SächsBO in den Abstandsflächen zulässig sind.

Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften
Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

Festsetzung durch Planzeichen fTeil A)

Maß der Baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB § 16 BauNVO

Sonstige Planzeichen

1-11

GRZ 0,3

0

Vollgeschoße, 1-2

Grundflächenzahl 0,3 als Höchstgrenze

offene Bauweise +-
10,0

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung
§ 9 Abs. 7 BauGB

verrohrte Rletzschke

Bemaßung in Meter

Flurstücksgrenze

Überbaubare Grundstücksflächen, Baugrenzen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 der BauNVO

— —— Baugrenze ^~j-^ bestehende Flurstücksnummer innerhalb des Geltungsbereiches B-Plan

~3— bestehende Flurstücksnummer außerhalb des Geltungsbereiches B-Plan

Festsetzungsschlüssel

Zahl derVollgeschoße

Grundflächenzahl Bauweise

Plangrundlage: Liegenschaftskarte

Verfahrensverrnerke:
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Ergänzungssatzung
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